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Der Artikel befasst sich mit einem Urteil des Verwal-

tungsgerichts Frankfurt a. M. vom 23.08.2012, Az: 9 K

1175/11.F, 9 K 5034/11.F, 9 K 5036/11.F und 9 K 8/12.F,

mit welchem die Lebenszeit- und Dienstaltersstufen

nach dem hessischen Besoldungsrecht für europa-

rechtswidrig befunden wurden. Der Entscheidung liegt

das Urteil des europäischen Gerichtshof vom

08.09.2011, Az: C-297/10 und C-298/10 („Hennigs“) zu

Grunde.

Im Zusammenhang mit der vorgenannten Entschei-

dung steht das Urteil des BAG vom 10.11.2011, Az: 6

AZR 481/9, auf welches jedoch vorliegend nicht näher

eingegangen wird. 

Das Verwaltungsgericht Frankfurt a. M. hat den Klagen

hessischer Landesbeamter stattgegeben und das Land

Hessen zur Zahlung von Bezügen der jeweiligen End-

stufe verurteilt. 

1. Sachverhalt 

Der Kläger ist im Beamtenverhältnis Polizeioberkom-

missar in den Diensten des Landes Hessen. Mit seiner

Klage begehrte der Kläger die gerichtliche Durchset-

zung, dass seine Besoldung nach der höchsten Besol-

dungsstufe seiner derzeitigen Besoldungsgruppe A10

erfolgt. Hintergrund ist, dass je nach Lebensalter eines

Beamten die Besoldung in weitere Stufen stattfindet,

sodass bei gleicher Besoldungsgruppe, eine erhebli-
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che Differenz in der Besoldung vorliegen kann. 

Der Kläger trägt im Wesentlichen vor, dass mit der Be-

soldung durch Lebenszeit- und Dienstaltersstufen eine

europarechtswidrige Altersdiskriminierung vorläge, wel-

che auch nicht gerechtfertigt werden könne. Alleiniges

Kriterium sei das Lebensalter des Beamten. Ein sach-

licher Grund, welcher die Diskriminierung rechtfertigen

könne, liege nicht vor. Dem entgegnete das Land Hes-

sen mit der Argumentation, dass es vorliegend nicht um

eine Diskriminierung nach dem Alter gehe, sondern ge-

nauer betrachtet um Erfahrungsstufen. Grund für eine

unterschiedlich hohe Besoldung sei nicht das Lebens-

alter, sondern die Erfahrung und persönlichen Fähig-

keiten des jeweiligen Beamten, die mit dem Dienst- und

Lebensalter wachsen.

2. Die Richtlinie 2000/78/EG

Die EG-Richtlinie 2000/78 konkretisiert das Verbot der

Diskriminierung wegen Alters, das in Art. 21 der Charta

der Grundrechte der europäischen Union verankert ist. 

Wörtlich heißt es in Art. 1 der RL 2000/78/EG: 

„Zweck dieser Richtlinie ist die Schaffung eines allge-

meinen Rahmens zur Bekämpfung der Diskriminierung

wegen der Religion oder der Weltanschauung, einer

Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrich-

tung in Beschäftigung und Beruf im Hinblick auf die

Verwirklichung der Grundsätze der Gleichbehandlung

in den Mitgliedstaaten.“

Zum Begriff der Diskriminierung heißt es in Art. 2 der

RL 2000/78/EG:

(1) Im Sinne dieser Richtlinie bedeutet „Gleichbehand-

lungsgrundsatz“, dass es keine unmittelbare oder mit-

telbare Diskriminierung wegen eines der in Art. 1 ge-

nannten Gründe geben darf. 

(2) Im Sinne des Abs. 1 

a) liegt eine unmittelbare Diskriminierung vor, wenn

eine Person wegen eines der in Art. 1 genannten

Gründe in einer vergleichbaren Situation eine weniger

günstige Behandlung erfährt, als eine andere Person

erfährt, erfahren hat oder erfahren würde; 

…“

Der Geltungsbereich ist in Art. 3 der Richtlinie

2000/78/EG geregelt:

„(1) Im Rahmen der auf die Gemeinschaft übertrage-

nen Zuständigkeiten gilt diese Richtlinie für alle Perso-

nen in öffentlichen und privaten Bereichen, einschließ-

lich öffentlicher Stellen, in Bezug auf 

a) … 

b) Die Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen, ein-

schließlich der Entlassungsbedingungen und des Ar-

beitsentgelts; 

…“

Die Richtlinie 2000/78/EG betrifft daher sowohl Vergü-

tungs- bzw. Besoldungsfragen im privaten Arbeitsver-

hältnis als auch öffentlichen Dienstverhältnis. Daher hat

sich auch das Bundesarbeitsgericht (mit Urteil vom

10.11.2011, Az: 6 AZR 481/09) mit einer ähnlichen Pro-

blematik auf dem Gebiet des Arbeitsrechts beschäfti-

gen müssen. Das Bundesarbeitsgericht ist zu ähnli-

chen Ergebnissen wie das Verwaltungsgericht

Frankfurt a. M. gekommen.

3. Entscheidung

Das Verwaltungsgericht Frankfurt a. M. hat der Klage

stattgegeben. Nach Auffassung des Verwaltungsge-
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richts sind die in Rede stehenden besoldungsrechtli-

chen Regelungen des beklagten Landes Hessen mit

dem Verbot der Altersdiskriminierung im europäischen

Gemeinschaftsrecht, konkretisiert durch die Richtlinie

2000/78/EG, unvereinbar. Die Vorschriften zum hessi-

schen Besoldungsrecht betreffend die Lebenszeit- und

Dienstaltersstufen dürfen daher nicht zu Lasten der Be-

amten Verwendung finden. Dies liege daran, dass sich

die einzelnen Besoldungsstufen ausschließlich am Le-

bensalter des jeweiligen Beamten orientieren. Zudem

sei es unzulässig, das jeweilige konkrete Lebensalter

mit einer bestimmten Erfahrungsstufe gleichzusetzen.

Allein das Lebensalter für sich stelle keinen Grund dar,

der die Benachteiligung ausnahmsweise rechtfertigen

könne. Zwar bestehe die Möglichkeit, dass einzelne

Besoldungsstufen leistungsbezogen verkürzt werden,

jedoch werde in der Verwaltungspraxis von dieser Mög-

lichkeit nur im sehr geringen Umfang Gebrauch ge-

macht. Dies hat zur Folge, dass alleine das Lebensal-

ter entscheidend dafür ist, ob eine höhere

Besoldungsstufe erreicht wird oder nicht. Eine Diffe-

renzierung nach sachlichen Gesichtspunkten, wie z. B.

der beruflichen Erfahrung, erfolge nicht. Die Lebens-

zeit und Dienstaltersstufen sind daher altersdiskrimi-

nierend im Sinne der RL 2000/78/EG.

4.Fazit 

Mit der Auslegung der Richtlinie 2000/78/EG dahinge-

hend, dass besoldungsrechtliche Vorschriften, die die

Höhe der Vergütung an das Lebensalter des Beamten

knüpfen, altersdiskriminierend und somit europa-

rechtswidrig sind, hat das Verwaltungsgericht Frankfurt

a.M. konsequent das Urteil des europäischen Ge-

richtshofs vom 08.09.2011, Az: C-297/10 und C-298/10

(„Hennigs“) auf das beamtenrechtliche Dienstverhält-

nis umgesetzt. 

Ob und wenn ja, wie sich der Verwaltungsgerichtshof in

Kassel mit der vorliegenden Problematik auseinander-

setzen muss bzw. wird, bleibt abzuwarten. 

Markus Pferinger
Rechtsanwalt

II. Neues auf Rehmnetz

News: Messe Moderner Staat erfolgreich 

abgeschlossen

News: Kooperationsvereinbarung zwischen Bund
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tungsmanagement
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Beamten rückwirkend einen altersunabhängigen 

Urlaub von 30 Tagen
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